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Schweizer Bürgerrecht auch für Kinder aus Ehen
zwischen Flüchtlingen und Schweizerinnen

Neue Rechtsprechung des Bundesgerichtes

Nach einer neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtes können Kinder aus Ehen
zwischen Flüchtlingen und Schweizerinnen das Schweizer Bürgerrecht der Mutter
erwerben. Diese Rechtslage ist neu; bisher konnten Kinder aus einer Ehe
zwischen einer Schweizer Bürgerin und einem Ausländer das Bürgerrecht der Mutter
ausnahmsweise nur dann erwerben, wenn sie von Geburt an eine ausländische
Staatsangehörigkeit nicht erhalten konnten, wenn also der Vater de jure staatenlos

war. Aufgrund der neuen Rechtslage empfiehltdie schweizerische Zentralstelle
für Flüchtlingshilfe in Zürich deshalb den Flüchtlingen, die mit einer Schweizerin

verheiratet sind, sich an die zuständige Behörde des Heimatkantons der
Ehefrau zu wenden und um Anerkennung ihrer Kinder als Schweizer Bürger zu ersuchen.
Die Kantone sind bereits entsprechend orientiert.
Flüchtlinge verloren und verlieren ihre Staatsangehörigkeit nur in vereinzelten

Fällen. Deren Kinder konnten daher bis anhin nicht als Schweizer Bürger
anerkannt werden. Zu derartigen Härtefällen stellte nun das Bundesgericht in
seinem Urteil vom 10. März 1972 folgende Ueberlegungen an: Selbst wenn das Kind
eines Flüchtlings rechtlich zwar die Staatsangehörigkeit des Vaters erwerben
könnte, so entspreche seine Situation de facto doch jener eines Kindes eines
staatenlosen ausländischen Vaters und einer schweizerischen Mutter. Daraus folgert

das Bundesgericht, dass für die Beurteilung der Anwendbarkeit von Art. 5

des Bürgerrechtsgesetzes nicht mehr allein auf das effektive rechtliche
Verhältnis 'abzustellen sei, sondern auch der tatsächlichen Lage Rechnung getragen
werden müsse.

Der höchstgelegene Weinberg der Schweiz

Zu den Walliser Dörfern, in denen die alten Bräuche noch am lebendigsten erhalten sind
gehört die Gemeinde Vispterminen. Dies ist um so bemerkenswerter, als heute zahlreiche
Bewohner dieses Bergdorfes in den Industrien des Rohnetals arbeiten. Die Gemeinde
besitzt den höchst gelegenen Weinberg unseres Landes, auf dem in 1300 Meter Höhe der
sogenannte "Heidenwein" geerntet wird. Der Wein wird hier noch nach altherkömmlicher
Weise gepflanzt, und auch die Rebstöcke werden nach alter Gewohnheit vermehrt. Wenn

ein Rebstock alt wird, dann wird von diesem ein Schoss gezogen und eine neue Pflanze
gemacht.

Vi3pterminen hat aber auch seinen "Heidenschnaps". Jede Familie besitzt einen eigenen,
notabene konzessionierten Brennhafen, in dem der Traubentrester nach eigenem Rezept
gebrannt wird. Dies geschieht immer im Januar, wobei sich auch die Gemeinderäte in
Schnapsbrenner verwandeln. Denn ihnen gehört der Trester aus den Gemeindereben, weil
sie diese das ganze Jahr hindurch zu bearbeiten und zu pflegen haben. Ein weiterer
Brauch ist auch der Januartanz, an dem sich nur verheiratete Einwohnerinnen und
Einwohner aus dem Orte selbst beteiligen können. Während dieses Tanzabends werden die
Kinder der sich vergnügenden Eltern von ledigen Bewohnerinnen gehütet. Ein Jahrhundert«
alter Brauch ist die Hylarie-Abgabe, zu der jeder Einwohner verpflichtet ist, der eine:
eigenen Feuerherd besitzt. Aus der früheren Abgabe an den Pfarrherrn der Gemeinde ist
heute ein Beitrag an die Bedürfnisse des Kirchenchors geworden, der aus 10 Kilo
Weizenkörnern oder aus einem FUnfliber besteht.
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